
 datenschutz-maximum Version 02.09.2019 11:55, Seite 1 / 1

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr090?rev=1567418118 Gedruckt 14.03.2026 16:30

← Erwägungsgrund 89 ↑ ErwGr-Gesamtliste Erwägungsgrund 91 →

ErwGr

Erwägungsgrund 90 - Datenschutz-Folgenabschätzung

1 In derartigen Fällen sollte der Verantwortliche vor der Verarbeitung eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durchführen, mit der die spezifische Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere
dieses hohen Risikos unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der
Verarbeitung und der Ursachen des Risikos bewertet werden. 2 Diese Folgenabschätzung sollte sich
insbesondere mit den Maßnahmen, Garantien und Verfahren befassen, durch die dieses Risiko
eingedämmt, der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und die Einhaltung der
Bestimmungen dieser Verordnung nachgewiesen werden soll.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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